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Vorwort 

Gegenstand der folgenden Seiten ist das dauerhafte Wirken römischer Juris-
ten in Gallien, die das dort seit Cäsar geltende römische Recht fachmännisch 
betreuten. Obwohl schon Cäsar selbst römische Juristen in seinem Gefolge 
hatte wie Trebaz, der offenbar dadurch zu einem kleinen Vermögen gelangte (s. 
meinen demnächst erscheinenden Trebaz-Artikel in: HLL 11 § 291.2), betrach-
teten die in Gallien tätigen römischen Juristen zunächst, wie ja schon Trebaz, 
noch lange Rom und Italien als ihren eigentlichen Standort, wohin sie mög-
lichst bald zurückkehrten, wenn sie ihre Aufgabe im Entwicklungsgebiet erle-
digt oder auch nur ihre Taschen gefüllt hatten. Ständig in Gallien anwesende 
römische Juristen, die die römische Jurisprudenz dort praktizierten, sind erst 
seit dem 2. Jh. n. Chr. wahrzunehmen. Ihr Wirken soll hier bis ins 8. Jh. ver-
folgt werden; unter den Karolingern änderte sich dann viel. Gegenstand dieses 
Buchs ist also nicht das Recht selbst, auch wenn immer wieder auf einzelne 
Rechtssätze einzugehen ist; ebensowenig die Frage, inwieweit die jurispruden-
zieHe Betreuung des römischen Rechts Früchte trug, die Texte wirklich ange-
wandt, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit ernst genommen wurden. Die 
Formelsarnmlungen (Kap. 3 Nr. 22 f. u. 31-33) und die Testamente (Kap. 4 Nr. 
6) sprechen dafür. 

Meine Vorarbeiten zu diesem Buch reichen bis in die 70er Jahre zurück; 
und mit der Niederschrift habe ich im Frühjahr 1989 begonnen, unterstützt 
durch ein Forschungsfreisemester, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
finanziert hat und wofür ich hier endlich danken kann; ebenso durch eine Ein-
ladung nach Oxford, wo ich den Trinity Term im All Souls College verbringen 
und die Schätze und Fazilitäten der Codrington Library im College und der 
Bodleian gegenüber nutzen konnte. Dafür und für viele Anregungen danke ich 
zahlreichen Freunden dort, vor allen Tony Honore, John Matthews und Peter 
Birks. Unterbrochen wurde die Arbeit dann zunächst einmal durch die sich 
aufwändiger als vorgesehen gestaltende Mitarbeit am Handbuch der lateini-
schen Literatur der Antike, auch wenn bisher nur der kleinere Teil meiner dort-
hin gelieferten Artikel erschienen ist. Außerdem fordert meine Lehrtätigkeit 
immer mehr Zeit. Nicht zuletzt aber waren diesmal besonders viele und ver-
schiedenartige Texte und sonstige Nachrichten zu verarbeiten. 

Einzelne Abschnitte des Buchs habe ich in Festschriften und sonstigen 
Sammelbänden vorweg veröffentlicht: aus dem ersten Kapitel den ersten Teil 
des ersten Abschnitts in der Festschrift für Hans Ankum, den zweiten Abschnitt 
(bis auf Nr. 16a und 16b) in der Gedächtnisschrift für Andre Magdelain, den 
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dritten in der Festschrift für Karl Kroeschell, das zweite Kapitel in dem Sam-
melband "Recht im frühmittelalterlichen Gallien" und aus dem dritten Kapitel 
der 15. Abschnitt in den Atti delI' Accademia Romanistica Costantiniana Bd. 
14. Vor allem das zweite Kapitel musste aber noch einmal gründlich überarbei-
tet werden; und auch in den übrigen vorveröffentlichten Teilen war vieles 
nachzutragen und zu verbessern. Mein Beitrag zur Festschrift für Janos Zlinsz-
ky über die Rechtsgesinnung der Gallier in der Historia Augusta dagegen ge-
hört nicht mehr zum eigentlichen Gegenstand dieses Buchs. 

Große Annehmlichkeiten bei der Arbeit bot der noch aufrechterhaltene 
Reichtum der hiesigen Bibliotheken, insbesondere der Freiburger Universitäts-
bibliothek, deren Leiter der Benutzerabteilung, Herr Dr. Ekkehard Amold, 
meinen Wünschen stets liebenswürdig entgegengekommen ist, des Historischen 
Seminars und nach wie vor der Bibliothek des Freiburger Instituts für Rechts-
geschichte. Es wurde allerdings auch deshalb höchste Zeit, diese Arbeit zu 
einem Ende zu bringen, weil der Wille, das Niveau dieser Bibliotheken weiter-
zuführen, höheren Orts ganz unsicher geworden ist. Der Handschriftenabtei-
lung der Bibliotheque Nationale in Paris schulde ich großen Dank für die be-
reitwillige Öffnung ihrer Schatzkammern. Für grenzenlose Geduld bei der 
Erstellung der Druckvorlage danke ich sehr Frau Martha Rinklin, die nicht nur 
den langsamen Fortschritt des Manuskripts immer rasch umgesetzt, sondern 
auch meine nicht enden wollenden Änderungen und Ergänzungen stets gewis-
senhaft eingearbeitet hat. Dr. Andreas Boos ist rur selbstlosen Einsatz bei der 
technischen Aufbereitung der Druckvorlage zu danken, den er trotz anderer 
Zusatzbelastungen mit der gewohnten Freundlichkeit und Zuverlässigkeit ge-
leistet hat. Nicht zuletzt hat Felix Biedermann die Mühe auf sich genommen, 
Quellen- und Personenregister zu erstellen, wofür ihm auch an dieser Stelle 
vielmals gedankt seL Und wieder ist dem Verlag Duncker & Humblot, beson-
ders Herrn Norbert Simon für die unkomplizierte und effektive Zusammenar-
beit zu danken. 

Sehr verpflichtet bin ich dem Handschriftenkenner Wolfgang Kaiser, der, 
obwohl derzeit besonders eingespannt, es auf sich genommen hat, eine unferti-
ge Fassung dieses Buchs zu studieren, und mir rechtzeitig Beobachtungen und 
Gedanken zu zahlreichen Einzelheiten großzügig mitgeteilt hat. Bei Jean Gau-
demet habe ich im Frühjahr 1976 über die kirchliche Prägung der Spätantike 
viel gelernt. Damals entstand der Grundgedanke u. a. zu diesem Buch, das zu 
einem vetretbaren Abschluss zu bringen mir lange Zeit kaum erreichbar schien. 
Seine Arbeiten haben mich während der ganzen Jahrzehnte begleitet und im 
März 2001 konnte ich ihm eine unvollendete Fassung überreichen; die Fertig-
stellung hat er nun leider nicht mehr erlebt. So widme ich das Vorliegende 
seinem Andenken. 

Freiburg i. Br., im Juni 2002 DeIlei Liebs 
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Einleitung 

Über das Fortleben der römischen Jurisprudenz in der Spätantike und im 
frühen Mittelalter herrschen nach wie vor Spielarten der Katastrofentheorie, 
i.d.R. verbunden mit Überhöhungen des Imerius, der die mittelalterliche Juris-
prudenz aus dem Nichts geschaffen haben soll. 1 Savigny hat diese hagiografi-
sche Sicht der Dinge befestigt, wenn er auch gelten ließ, dass die Rechtsschule in 
Rom das frühe Mittelalter hindurch fortbestand und dann im 11. Jh. über Raven-
na nach Bologna gewandert sein kann, wie Odofred berichtet. Aber außerhalb 
Roms verneinte er für den ganzen Westen, dass sich die römische Rechtswissen-
schaft hätte fortführen lassen, da es nur in Rom eine Rechtsschule gegeben habe, 
wie er überhaupt westliche Rechtsschulen neben Rom leugnete und aus dem 
Fehlen regelrechter Schulen schloss, die Rechtswissenschaft habe nicht weiterge-
geben werden können. Rhetoren hätten das ohne Verständnis für tiefere Zusam-
menhänge und ohne gründliche Rechtskenntnis miterledigt; allenfalls seien be-
scheidene Versuche zu verzeichnen, sich durch Selbststudium das Nötigste anzu-
eignen. 

Fitting3 hatte diesen griffigen Formeln entschieden widersprochen und an 
Hand zahlreicher Belege ein kontinuierliches Fortleben der Kenntnis des römi-
schen Rechts im frühen Mittelalter darzutun versucht. Indes hat er die vorkarolin-
gischen Nachrichten vorschnell erfasst und ausgewertet, so dass ihm die Roma-
nisten nicht gefolgt sind, sondern bei Savignys knappen Konzessionen an provin-
ziale Pflegestätten des römischen Rechts4 verharrten. Aber weder zweifelte man 

I Repräsentativ W. Kunkel, Römische Rechtsgeschichte (6.-9. Aufl. Köln 1972-80) 
131 ff. u. 161 ff.; M. Kaser, Röm. Rechtsgesch. (2. Aufl. Göttingen 1967) 217 ff. u. 273 
ff.; u. G. Dulckeit, Röm. Rechtsgesch. (9. Aufl. W. Waldstein München 1995) 268, 292 
ff. u. 322 f. 

2 Savigny, Gesch. I 459 ff. Materialreich, wenngleich wenig übersichtlich M. Conrat, 
Der Rechtsunterricht im römischen Reiche, Zeitschrift fiir das Privat- und öffentliche 
Recht der Gegenwart 23 (1896) 401-32; u. ders., Zur Kultur des röm. Rechts im Westen 
des röm. Reichs im vierten und fiinften Jh. n. ehr., in: Melanges H. Fitting I (Montpel-
lier 1907) 289-302. 

3 H. Fitting, Über die Heimat und das Alter des sog. Brachylogus (Berlin 1880) 20-
30; u. ders. Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna (Berlin 1888) 12 ff. 

4 Savigny aaO. 459 aufgrund von Mod. 2 excus. D. 27, 1,6 § 12 und Vip. 8 trib. D. 
50, 13, 1 § 5. Berechtigte Kritik an zahlreichen Frühdatierungen, vor allem von H. Fit-
ting , Juristische Schriften des früheren Mittelalters (Halle 1876), übt J. Flach, Etude 
critique sur I'histoire du droit romain au moyen äge (Paris 1890). 
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Savignys bedenklichen Schluss e silentio an, auch nicht, als die Inschriften ihn 
allmählich erschütterten,5 noch bemerkte man, dass es zwischen den bei den von 
Savigny erwogenen Möglichkeiten der Wissensvermittlung: regelrechte Schule 
und bloßes Selbststudium, noch einen dritten Weg gibt, den frei erteilten Privat-
unterricht, der zumal im Altertum auf vielen Gebieten vorherrschte.6 Justinians 
Bannfluch über diese freiere Form des Rechtsunterrichts, den es im Osten 533 in 
Alexandria, Cäsarea und an anderen Orten gab, wurde mitsamt seiner offiziellen 
Rechtfertigung gutgläubig übernommen.7 Sorge um die Güte der Juristenausbil-
dung muss aber nicht der einzige Grund gewesen sein, diesen Rechtsunterricht zu 
verbieten. Möglicherweise war sie nicht einmal der Hauptgrund; auch der 
Wunsch nach bürokratischer Kontrolle kann den absoluten Herrscher bewegt 
haben.8 

Mittlerweile haben Historiker des Mittelalters die von den Rechtshistorikern 
vernachlässigten Nachrichten auszuwerten versucht. So spricht Eugen Ewig von 
einer Rechtsschule in Clermont im 7. Jh., und Pierre Ricbe nimmt nicht belegte 
Rechtsschulen in Ga1lien im 4. Jh. an, um sie im frühen 5. Jh. den Barbaren aus 
dem Osten zum Opfer fallen zu lassen; z. B. habe man in Ades das Nötige in 
bureaux de consultation ouverts aux jeunes gens qui voulaient acquerir une cu/-
ture juridique. et meme devenir avocat lernen können.9 Daraus seien die Interpre-
tationen der Lex Romana Visigothorum wahrscheinlich hervorgegangen. Im 6. Jh. 
hätten in Gallien wirkende Juristen in Ravenna und Marseille Jura studiert. Auch 
diesem günstigen Bild liegen keine Auswertungen aller erreichbaren Nachrichten 
zugrunde; stattdessen müssen vernünftige Mutmaßungen zur Ergänzung unvoll-
ständiger Nachrichten herhalten, was der Überprüfung bedarf. Für Ricbe machte 

5 Noch immer repräsentativ ist das ungünstige Gesamtbild bei W Kunkel, Herkunft 
und soziale Stellung der römischen Juristen (Weimar 1952) 346-65 u. 370-75, wiewohl 
in den Einzelheiten widersprüchlich und zumal unvollständig. Wenig befriedigend auch 
M.-B. Bruguiere, Litterature et droit dans la Gaule du y e siecle (Toulouse 1974) 176 f.; 
reichhaltiger Th. HaarhoJt, Schools of Gaul. A study of pagan and christian education in 
the last century ofthe western empire (Oxford 1920) 82-87. 

6 H. I. Marrou, Gesch. d. Erziehung im klass. Altertum (dt. Übers. Freiburg i. Br. 
1957) 444. Spuren für Rechtsunterricht im Frühmittelalter sammelte Fitting, Anfänge 
16-20, dessen Überzeichnungen für v. Halban II 357-61 Grund genug waren, alles zu-
rückzuweisen. 

7 D. const. Ornnem § 7 und dazu etwa Kunkel, aaO. 143 Fn. 6; u. Gaudemet, Forma-
tion 89. 

8 Ygl. Theodosius II. 425 CTh 14,9,3 pr. zum allgemeinen Unterricht u. dazu Mar-
rou, aaO. 446 f. 

9 Ewig, Ges. Schr. II 214 (zuerst 1953); P. Riche, Enseignement du droit en Gaule du 
Yle au IXe siecle = IRMAE I 5 b bb (Mailand 1965) 4-9; u. schon ders., Education et 
culture dans l'occident barbare Yle-YIIIe siecles (Paris 1962, 3. Aufl. 1972) 112-15 
u. ö.; ungeordnet und widersprüchlich M. u. F. Piras, Les ecoles de droit dans l'occident 
postc1assique et dans la Gaule romaine (Caen 1971); behutsam Esders 282 f.; ein buntes 
Sammelsurium von Nachrichten bietet Conrat (0. Fn. 2) 289-321. 
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der Umstand, dass eine Stadt Regierungssitz war, Rechtsunterricht dort wahr-
scheinlich. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass Beirut, welches die berühmtes-
te Rechtsschule der Spätantike beherbergte, JO nie Regierungssitz war, nicht ein-
mal Sitz eines Provinzgouverneurs; dass in Konstantinopel erst 425 Rechtslehrer 
bestallt wurden; dass in Trier und Mailand Rechtsunterricht gerade nicht belegt 
ist, während Rhetorenschulen dort blühten; den Bedarf in Trier wird Autun ge-
deckt haben, den in Mailand Rom; und nicht anders als mit Trier und Mailand 
wird es mit Ravenna gestanden haben, wo man gleichfalls Rhetorik lernen konn-
te. II Ein Zeugnis fiir Rechtsunterricht in Ravenna gibt es, wie wir im einzelnen 
noch sehen werden, im ganzen hier behandelten Zeitraum nicht. 

Eine andere, nicht nur bei Riche anzutreffende Befangenheit ist die Annahme, 
Advokaten seien Juristen, im Recht ausgebildet, was mit der weiteren Annahme 
zusammenhängt, in den Rhetorenschulen hätte man auch Recht gelernt. Schon 
Savigny hatte gelehrt, im frühen Mittelalter sei die Kenntnis des römischen 
Rechts von den Rhetoriklehrern weitergegeben worden, die nebenbei auch 
Rechtsunterricht erteilt hätten. 12 Indessen kann von einem Fortleben der römi-
schen Jurisprudenz nur dort gesprochen werden, wo es Juristen gab, Fachleute in 
Rechtskunde, und zwar des römischen Rechts, und wo dieses nicht nur als ein 
Zweig der Allgemeinbildung gepflegt wurde. Die bei Rhetoren zu erwerbende 
Rechtskunde, die bei Erlernung der Gerichtsrede, dem genus iudiciale, vermittelt 
wurde, machte lediglich mit dem Rechtswesen als solchem vertraut und arbeitete 
weithin mit erfundenen oder doch märchenhaften Rechtssätzen hauptsächlich 
strafrechtlichen oder auch verfahrensrechtlichen Inhalts, auf deren aktuelle Ver-
bindlichkeit es nicht ankam; einen Überblick über das hic et nunc geltende Recht 
wollte dieser Unterricht nie geben, keine bestimmte Rechtsordnung erfassen, 
schon gar nicht einigermaßen vollständig. 

Allgemeine Überlegungen wie die, dass Anwälte und höhere Beamte Rechts-
kenntnisse benötigt hätten, führen in die Irre, da sie ungeprüft heutige Verhältnis-
se in die Vergangenheit tragen, statt zunächst einmal die erreichbaren Nachrich-
ten über die Verhältnisse damals genau zu erfassen. Libanius sagt uns mit aller 
wünschenswerten Deutlichkeit fiir die Anwälte und Ammian fiir die Richter, dass 
beide in der Regel keine ausgebildeten Juristen waren; 13 fiir Letztere bekundet es 

10 Justinian berichtet D. const. Omnem § 7 nur von ihr, dass man sie legum nutrix 
nenne. 

11 Riche, Education 62 ff. 
12 Savigny, Gesch. 1464 ff. 
\3 Zu Libanius P. Petit, Les etudiants de Libanius (Paris 1957) 179 ff. Nicht frei von 

Anachronismen zur juristischen Bildung der Advokaten auch E. De Ruggiero, Dizio-
nario epigrafico di antichitil romane I (Rom 1895) 123 f., Art. advocatus (privatorum); s. 
die sofort Fn. 16 Genannten. Ammian: 23, 6, 82, u. dazu Liebs, Italien 99. Wenn daher 
NV 2, 2 § 1 die Anwaltschaft geradezu als seminarium dignitatum, 'Pflanzstätte der 
hohen Beamtenschaft' bezeichnet, so bedeutet das, dass die Gouverneure usf. i.d.R. 


